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Information
REHAU Brandschutzband
Im Zuge der Novellierung des Bauordnungsrechts, der 
Änderungen in der Musterbauordnung (MBO) und der 
damit verbundenen Einführung der Muster-Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen  
(MVV-TB) ergaben sich auch Änderungen bei den 
durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) 
ausgestellten Bescheiden. Als neue Anwendbarkeits-
nachweise wurden seitens des DIBt sogenannte allge-
meine Bauartgenehmigungen (aBG) eingeführt.
Hierzu hat das DIBt im August 2018 ein Merkblatt 
veröffentlicht. Demnach werden bei allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ), die bisher Rege-
lungen zum Bauprodukt und auch zur Bauart 
enthalten haben, folgende Änderungen vollzogen:
 ▪ Die Produktregelungen der allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung (abZ) werden unter Beibehal-
tung der bisherigen Zulassungsnummer als neue 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung weiterge-
führt.

 ▪ Die Regelungen zur Anwendung der Abschottung 
(Bauart) werden in einer neu zu erstellenden allge-
meinen Bauartgenehmigung (aBG) geregelt.

Für das REHAU Brandschutzband bedeutet dies, dass 
nunmehr folgende Bescheide zur Verfügung stehen:
1. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.17-

2139  
für das „REHAU Brandschutzband“ als Produkt-
zulassung

2. Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2403 
für das „System REHAU Brandschutzband“ mit 
Regelungen zur Anwendung der Abschottung

Sie finden diese Unterlagen als Download auf der 
REHAU Homepage.

Jede Abschottung ist vom Verarbeiter mit einem 
Schild dauerhaft zu kennzeichnen. Übergangsweise 
sind noch Verkaufseinheiten im Umlauf, die Kenn-
zeichnungsschilder enthalten, die nur auf die bisherige 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verweisen. 
Zukünftig werden die Nummern beider Dokumente 
(abZ und aBG) auf den Kennzeichnungsschildern 
aufgedruckt sein.

In der Übergangsphase können die bisherigen Kenn-
zeichnungsschilder weiterhin verwendet werden. 
Gegebenenfalls ist bei Bedarf die Zulassungsnummer 
der allgemeinen Bauartgenehmigung handschriftlich 
auf dem Kennzeichnungsschild zu ergänzen.

Die Übereinstimmungserklärungen sind zukünftig mit 
Bezug auf die allgemeine Bauartgenehmigung zu 
erstellen. Hierfür sind auf der REHAU Homepage 
entsprechende Vordrucke zum Download erhältlich.
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Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch 
begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des 
Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funk-
sendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder 
ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs-
anlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift 
beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardi-
sierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der 
Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den 
technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils 
gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. 
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte 

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen 
daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen 
Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine 
Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließ-
lich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, 
einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht 
mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies 
gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich 
die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer 
Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Techni-
sche Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/verkaufsbueros

http://www.rehau.de/verkaufsbueros



